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Hausordnung der Jakob Thoma Mittelschule Mödling 

 
A.) Allgemeines 

➢ Erziehungsberechtigte müssen das Fernbleiben Ihres Kindes vom Unterricht 

vor 7:45 Uhr per SchoolFox melden. 

➢ Unfälle sind umgehend in der Direktion zu melden. 

➢ Die Schülerinnen und Schüler treffen mindestens 5 Minuten vor 

Unterrichtsbeginn in der Klasse ein. 

➢ Das Radfahren, Fahren mit Scootern oder Inline-Skates ist im Schulhof 

verboten. 

➢ Kaugummis sind im gesamten Schulhaus verboten. 

➢ Das Schulgebäude wird durch das Hoftor betreten und verlassen, und darf 

während der gesamten Unterrichtszeit nicht verlassen werden (ausgenommen 

Mittagspause). 

➢ Alle Überbekleidungsstücke sind in der Garderobe oder im Spind 

aufzubewahren. 

➢ Das Tragen von Kappen ist im Schulhaus nicht erlaubt. 

➢ Im gesamten Schulhaus besteht eine Hausschuhpflicht. 

➢ Das Schulhaus und die Klassenräume sind sauber zu halten. 

➢ Das Laufen ist im gesamten Schulhaus verboten. 

➢ Elektronische Geräte wie Handys und Smart Watches und dergleichen müssen 

bei Betreten des Schulhauses ausgeschaltet sein und dürfen erst beim 

Verlassen des Schulgebäudes wieder in Betrieb genommen werden. 

➢ Die Handys werden zu Unterrichtsbeginn abgesammelt und in einer dafür 

vorbereiteten Box verwahrt. Erst zu Unterrichtsende werden die Handys wieder 

ausgehändigt. 
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B.) Pausenordnung  

➢ Vor der Pause müssen alle Fenster geschlossen werden und dürfen während 

der Pause nicht geöffnet werden. 

➢ Jede Schülerin und jeder Schüler muss sich so verhalten, dass er Mitschüler 

und Mitschülerinnen nicht belästigt oder gefährdet. 

➢ Am Ende jeder Pause gehen alle Schülerinnen und Schüler auf ihre Plätze und 

bereiten sich auf die folgende Stunde vor. 

➢ Ist 5 Minuten nach Pausenende noch keine Lehrperson anwesend, so 

verständigt ein Schüler/eine Schülerin eine Lehrperson oder die Direktorin. 

➢ Von 9:40 Uhr bis 10:00 Uhr ist Hofpause, alle Schülerinnen und Schüler gehen 

in den Hof (mit Jause und Straßenschuhen). 

➢ Hofpause: Jede Klasse säubert abwechselnd je eine Woche lang den Schulhof. 

Wenn keine Hofpause ist, halten sich die Schülerinnen und Schüler in der 

Klasse, am Gang, der an das jeweilige Klassenzimmer angrenzt, oder beim 

Buffet auf. 

 

C.) Mittagspause 

➢ Es besteht grundsätzlich keine eigene Aufsicht durch Lehrkräfte, 

ausgenommen für Schülerinnen und Schüler der Nachmittagsbetreuung. 

➢ Bei wiederholtem Fehlverhalten können die Direktorin oder die Lehrkräfte 

veranlassen, dass die Schülerinnen und Schüler das Schulhaus verlassen 

müssen. 

➢ Das Schulareal muss von Schülerinnen und Schüler ohne 

Nachmittagsbetreuung verlassen werden. 

➢ Prinzipiell ist nach Unterrichtsschluss das Schulhaus zu verlassen. Der 

Aufenthalt im Schulhaus ist verboten. 

➢ In einem Notfall wird eine Lehrkraft im Konferenzzimmer oder die Direktorin 

verständigt. 

 

D.) SchoolFox 
 

➢ Mitteilungen auf SchoolFox sind täglich von den Erziehungsberechtigten zu 

kontrollieren und mittels Bestätigung zur Kenntnis zu nehmen. 
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Mödling, am 01.09.2025 
 
Vereinbarungen 
 
Sollte der Schüler bzw. die Schülerin_____________________ Klasse____________ 

gegen die Hausordnung handeln, kommt es zu folgenden Maßnahmen: 

1) Ermahnung durch die Lehrerin oder den Lehrer 

2) Verwarnung durch die Lehrerin oder den Lehrer 

3)  Belehrendes Gespräch während der Unterrichtszeit 

4) Ein persönliches, belehrendes Gespräch mit den Lehrkräften nach dem 

Unterricht. Die Erziehungsberechtigten werden verständigt. 

5) Bei Uneinsichtigkeit oder im Wiederholungsfall gibt es ein klärendes Gespräch 

im Beisein der Erziehungsberechtigten. 

6) Bei groben Verstößen und Gefährdungen kommt es zum Ausschluss für den 

Rest des Unterrichts an diesem Tag, und die Schülerin bzw. der Schüler muss 

vom Erziehungsberechtigten abgeholt werden und die fehlenden Arbeiten 

müssen nachgeholt werden. 

 

Anwendung von modernen Medien im Rahmen des Unterrichts:   

Ich erteile die Zustimmung nach DSVGO, dass die Lehrkräfte in den 

Unterrichtsgegenständen mein Kind mit Namen erfassen, um eine Schüler-ID und 

einen Zugangscode zu erstellen. 

 

Datum: __________________________ 

Unterschrift der Erziehungsberechtigten: ________________________________ 

Unterschrift der Schülerin/ des Schülers: ________________________________ 

  


